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11. Juli 1953 

»A~ugnahmend auf die Antra.ge der Abg. H 0 r n und Genossen vom 

l8.Juni 1953, betreffe~d Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den 
Zq11wacbabteilungsinspektor Peter Webho~ert Ferlaoh, Kärnten, wegen dienst­
wicU-iger Behandlung seinor Untergebenen, gibt Bundesminister für Finanaen 

Dr.K 8. mit z bekannt: 
Am 5.Septemb~ 1952 wurden dem Bundesministerium für Finanzen von 

4en Vertretern der Gewerkschaft der ötfentliohBediensteten, Sektion 
Zollwa~he, Vorf~lle 1m Bereiohdes Zollwachabteilungsinspektorates Mauthen 
eurKenntnis Ilebracht, die es geboton ersoheinen liessen, das dienstllohe 
Verhalten des ZOllwachabtei1un&sinspektorsFeter Webhofer (damals Leiter 
des Inspektorates Mau1;hen) einer einitehend~n PrflfullB zu unterziehen. Die. 
Vertreter der Gewerkschaft nahmen insbesondere gegen einen Vorfall Stellung. 

der sich in der N&cbt vom 15. auf den 16.Jänner 1952 abgespielt und bei 
welohem Webhofer anlässlich einer Streifenkontrolle am Plöckenpaas a~ seiner 
Dienstpistole einen Sohuss in die Luft abgegeben hatte, um sich zu überzeuiGu, 

~~"welc~~:Ji' W~is~ ~in~ i.J;ldß,r liähel>i~J;lst veraehendQ~oll#e;c~pa~,rQtU;:ll.' 
auf den abeecebenen Sohuss r$agiere. 

Auf Grund der im wesentlichen übereinstimmenden Aussag. sämtlicher 
an d'ea Vorfall beteilictien Fersonen sowie naoh dem Ersebnie eines Lokal­
äugenscheirt_s wurde der von den Gewerksohaftsvertretern gesohilderte äussGrG 
Sachverhalt bestätigt. Obwohl es auf Grund 'der gepflogeD$n Erhebungen aUSSe~ 
Zweitel &teht.da.ss Weghofer nicht in böser Absicht. sondern im dienstliohen 

. 1nterease, freilioh im Übereifer gehandelt hatte, wurde über ihn weBen seines 
Verhaltens - unter Anwendung eines besonders strengen Maistabes - di. Ordnung&­
strafe der Verwarnung verhängt. 

Der in der Antrage, weiters genannte Zollwachoberrevisor Lorens Barrieh 

~ae am 17.0ktober 1951 wegen Unfähigkei~ eine Zollwachahteilung zu fUhren. 
zur Zoll~aohabteil~ Mauthen versetzt. Als seiner dagegen vorgebra~hten, 
unstiohhältigen :Beschwerde keine Folge gegeben wurde, meldete er sich am 
24.Juni 1952 nach ~inem längeren Streifdienst wegen Herzbesohwerden und 
Nervensohwäohe für eine Woohe krank. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bei dor 
genannten Abteilung keine Meldung erstattet, dass er sich den k6rperliohen 
Anforderunsen des Dienstes nioht g~~chsen fühle~ Nach erfolgter amtsärztlicher 
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Feststellung seiner dauernden Grenzdienstunfähigkeit wäre er in den Ruhestand 
zu versetzen ~wesen. Die Finanzlandesdirektion für Kärnten berücksiohti~e 
jedooh ßeine in den Ein,vendungen gegen die Rubes"tandsversetzung vortiebra.oht~n 
Otande und verwendet ihn derzeit beim Eisenbahnzollamt Arnoldstein. Die 
l>!enstvol'sobre1bunsen für den ßenannten Beamten erfolgten sohin zurecht. 
wurden jedoch, wie eindeutig feststeht, nicht' durch ~bteilU1'l&s1nspektor 
Webhofer, der dara.uf gar. keinen Einfluss nahm, sondern durch den zuständigen , 
Äbte11un&Sle~ter verfUst. 

Die weiter erhobene Ansohuldt~n", Webhofer hätte anlässlich des 
, ' 

Holdengedenkrennens;m P16ckengebiet im Jahre 1952 diffamierende lusseruneen 
über aie Unfähigkeit der Zollwache gemaoht, konnte trotz ei~ehender Erhe-

. bungen nicht erwiesen warde~. . . 

Dass Webhofer am 5.Juli 1952 einen Untergebenen ~ewiesen hat, einen 
niedrigeren a.ls den anfallenden Zollsatz einzUheben, ist richti,,_ Es handelte 
sich damals a.nlässlioh der Verzollune einer Weinflasche um eine Notmassnalune,. 
um einen alkoholisiertßn, widerspenstigen Grenzgä~er aus der Zoll~tQkanzlei 

zu ( entfernen. 
De~ gegen Webhofer erhobene Vorwurf, er 'hätte während ,der ~ross~nSohnee­

fille im Winter 1950/1951 den Einsatz seiner Beamten zu Schneesäuborungsarbei­
ten verwvigert,steht ~it den testge9~a~en Tatsaohen in Widerspruch. Webhofer 

stellte freilioh seine Baamten - und zwar mit Reoht - erst zur Vor~,na.chdem 
die SobneeräUMUDBsarbeiten für die Zollhäuser durchgeführt waren. 

o Die Behaüptung, die Finanzlandesdirektion für K~nten hätte auf die 
Intervention der Gewerkschaft der ~ftentlich Bediensteten in der An€elegenhe1t 
W,bhofer nicht geantwortet und auoh keine weiteren Schritte eingeleitet, ist 

, , 

nicht riohtig. D~e F1nanzlandesdirektion hat vielmehr mit Zusohrift vom 
la.August 19;2, Zl. 1.054-8/Pfäs.; die Gewerkschaft über das Tatsächliche 
infOrmiert. 

Es bestand sohin koine VeranlaSSUtIi" den Beamten Webhot'er we~en seines 
dienst11che~ Verhaltens von der Grenzdienstve~ienduns abzuziehen oder gegen 
ihn das Disziplinarverfahren einzuleiten. Webhofer hat aber auf Grund der 
~eßen ihn gerichteten Presseangriffe bei der F1nanzlandesdirektion für 
,Kärnten selbst den Antra.g auf Einleitung ~ines Disziplinarverfahrens s:estel!t, 
um der Disziplinarkommission Gelegenheit zu ~oben, über sein dienstliohes 
VerhaI ten zu entsoheiden. Die FinänzlandElsd.1,l'<3ktion wurde angewiesenl diti)sem 
Ersuchen zu entsprech~ ...... -.... ..-. 
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